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Allgemeine Versicherungsbedingungen
für die Drohnen-Kaskoversicherung

- Stand 01.09.2021 -

0709 - 2 - 09.2021

Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung Versicherungsschutz besteht für alle im Versicherungsschein aufgeführten Drohnen,

a) deren private Nutzung dem Zwecke der Jagd, des Naturschutzes oder des Gemeinwohls dient
b) deren Betrieb unter den Bedingungen und innerhalb der Betriebsgrenzen des Herstellers erfolgt
c) die ab einer Versicherungssumme von 2.000 € über ein Sicherheitssystem mit Coming Home / Fail-
safe-Funktion (automatische Rückkehr an die Startposition oder automatisches Landen) bei Signalver-
lust, Störsignalen und / oder niedriger Batterieleistung verfügen
d) deren Abfluggewicht 5 kg nicht übersteigt
e) unabhängig davon, ob diese Modelle der Versicherungspflicht unterliegen
f) auch wenn der Start nicht vom Gelände eines Modellflugplatzes erfolgt
g) bei Flügen innerhalb und außerhalb von Gebäuden
Weiterhin erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die zugehörige Fernsteuerung, Ladegeräte, Er-
satz- und Wechselakkus, abnehmbare und fest eingebaute Kameras, Messgeräte und Anbauteile.

2. Versichertes Risiko 2.1 Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Anprall, Bodenstürze und Bruchschäden.

2.2 Versicherungsschutz besteht auch während der Transporte in Kraftfahrzeugen und sonstigen Be-
förderungsmitteln im unmittelbaren Gewahrsam durch den Versicherungsnehmer oder einen seiner 
Repräsentanten.

2.3 Es besteht voller Versicherungsschutz auch während der Nachtzeit (22.00 - 06.00 Uhr), solange 
die versicherten Geräte sich im Gebrauch befinden - wie z. B. bei Nachtaufnahmen, Rehkitzrettung 
und Ähnlichem. Die Geräte, die im Kraftfahrzeug zwischengelagert werden, fallen ebenfalls hierunter.

2.4 Sofern die Arbeiten mit den Aufnahmegeräten beendet sind, besteht während der Nachtzeit auch 
Versicherungsschutz, wenn das Kraftfahrzeug
a) in einer verschlossenen Einzelgarage;
b) in einer Sammelgarage;
c) auf einem bewachten Parkplatz;
d) auf einem umfriedeten Gelände;
abgestellt wird.

2.5 Versicherungsschutz besteht nicht für Aufwendungen:	
a) Die aufgrund von Service-, Justierungs- und Reinigungsarbeiten notwendig werden;
b) Die zur Beseitigung unerheblicher Mängel, insbesondere Kratz-, Schramm- und Scheuerschäden 
sowie sonstige Schönheitsfehler, die den technischen Gebrauch des Geräts nicht beeinträchtigen, er-
bracht werden;
c) Die aufgrund Suche, Bergung und Transport sowie Entsorgung entstehen.

3. Ausschlüsse Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden:

3.1 Durch unmittelbare oder mittelbare Witterungseinflüsse einschließlich Windstärken über 4 Beaufort 
hinaus (ab 29 km/h Windgeschwindigkeit), Graupel und Hagel;

3.2 Durch nicht fachgerechtes Zusammen- oder Einbauen, durch unsachgemäße Reparaturen / Ein-
griffe nicht autorisierter Dritter, unsachgemäße, nicht bestimmungsgemäße oder ungewöhnliche – ins-
besondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende – Verwendung oder Reinigung des Geräts;

3.3 An oder durch Software oder Datenträger, durch Computerviren, Programmierungs- oder Software-
fehler;

3.4 Durch Alterung, Leistungsverlust und sonstige innere Schäden an Batterien und Akkus;

3.5 Durch unmittelbare und mittelbare Sachfolgeschäden und reine Vermögensschäden, einschließlich 
Vertragsstrafen im gewerblichen Bereich;

3.6 Für die der Hersteller oder der Lieferant gesetzlich oder vertraglich haftet (zum Beispiel nach Ge-
währleistungs- oder Garantiebestimmungen);

3.7 Durch Betrieb eines versicherten Flugobjektes, obwohl dessen Reparaturbedürftigkeit oder Flug-
untüchtigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt war oder hätte bekannt 
sein müssen;

3.8 Durch den Betrieb eines versicherten Flugobjektes außerhalb der vom Hersteller vorgeschriebenen 
wesentlichen Flugparameter, zum Beispiel zu Windgeschwindigkeit, Radius, Flugzeit und Nutzlast;
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3.9 Aus der Nichteinhaltung von Wartungs- und Pflegevorschriften des Herstellers;

3.10 Aus einer mangelhaften Verladeweise und / oder Verpackung bei Transporten;

3.11 Aus der Beteiligung an Wettbewerben und sonstigen Veranstaltungen, sofern deren Zweck oder 
Teilzweck darin besteht, eigene oder fremde Flugobjekte zu beschädigen oder zu zerstören oder bei 
denen eine Beschädigung oder Zerstörung billigend in Kauf genommen wird;

3.12 Durch Verstöße gegen Gesetze und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften aller Art;

3.13 Durch Flüge und Einsätze in behördlicherseits gesperrten Lufträumen;

3.14 Durch Vermietung oder Verleih oder sonstige entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung der 
versicherten Sachen an Dritte, soweit es sich nicht um Repräsentanten des Versicherungsnehmers 
handelt;

3.15 Durch Abhandenkommen demontierbarer Kameras oder sonstiger abnehmbarer und nicht fest 
verbauter Zusatzausrüstung während des Flugbetriebs;

3.16 Während des Einsatzes durch Steuerer, die über keinen Sachkundenachweis sowie die theore-
tische und praktische Einweisung im Steuern einer Flugdrohne verfügen.

3.17 An selbst angefertigten Flugdrohnen, Anbaugeräten und Zubehör, an Bausätzen und sonstigen 
Eigenbauten, soweit dies nicht im Antrag besonders angezeigt und im Versicherungsschein beson-
ders vereinbart wurde;

3.18 Durch Terror. Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur 
Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder 
Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrich-
tungen Einfluss zu nehmen;

3.19 Wenn der Versicherungsnehmer, bzw. sein Repräsentant, den Schaden vorsätzlich herbeige-
führt hat.

4. Versicherungsort 4.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland.

4.2 Versicherungsschutz besteht auch während der Transporte in Kraftfahrzeugen und sonstigen Be-
förderungsmitteln im unmittelbaren Gewahrsam durch den Versicherungsnehmer oder einen seiner 
Repräsentanten.

5. Umfang der Entschädigung 5.1 Im Falle eines Totalschadens im ersten Jahr nach der Neuanschaffung erstatten wir den vollen 
Anschaffungspreis (abzüglich der Selbstbeteiligung).

5.2 Ab einem Alter von einem Jahr werden folgende Abzüge vom Neuwert vorgenommen: 
älter 1 bis 2 Jahre 20 %
älter 2 bis 3 Jahre 40 %
älter 3 bis 4 Jahre 60 %
älter 4 Jahre 80 %

5.3 Sollten keine Anschaffungsrechnungen vorgelegt oder das Alter des Gegenstandes nicht in an-
derer geeigneter Form nachgewiesen werden können, so werden grundsätzlich 80 % in Abzug ge-
bracht.

5.4 Im Teilschadenfall werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustan-
des notwendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials ersetzt. Die maximale Ent-
schädigungsleistung entspricht der Entschädigungsleistung im Totalschadenfall gem. Ziff. 5.2.

6. Selbstbeteiligung Der Selbstbehalt liegt bei 250 € je Schadenfall.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
7. Beginn des 
Versicherungsschutzes, 
Beitrag und 
Versicherungsteuer

7.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 8.1 zahlt.

7.2 Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag), durch Mo-
nats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die 
Versicherungsperiode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise 
einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

7.3 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer 
in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

8. Zahlung und Folgen 
verspäteter Zahlung/ erster 
oder einmaliger Beitrag

8.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
des Versicherungsscheins fällig.

8.2  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern 
zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

8.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung/ Folgebeitrag

9.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des verein-
barten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
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9.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens  zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und  10.4 mit 
dem Fristablauf verbunden sind.

9.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

9.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 9.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zu-
gang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Die 
Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziff. 9.3. bleibt unberührt.

10. Rechtzeitigkeit der Zahlung 
bei SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Last-
schriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus  anderen Gründen zu vertre-
ten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 
des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

11. Teilzahlung und Folgen bei 
verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

12. Beitragsregulierung 12.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des 
versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft.

12.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 
Ziff. 14.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Min-
destbeitrags werden berücksichtigt.

12.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum 
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, 
findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird 
nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

12.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvor-
auszahlung für mehrere Jahre.

13. Beitrag bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas an-
deres bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
Versicherungsschutz bestanden hat.

14. Beitragsangleichung 14.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, 
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge 
unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

14.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträ-
ge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlun-
gen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber 
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die 
nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr ge-
leisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle.
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14.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, 
den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 14.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitrags-
angleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten 
Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalen-
derjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 
diese Jahre nach Ziff. 14.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

14.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 13.2 oder 13.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsanglei-
chung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
15. Dauer und Ende des Vertrages 15.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

15.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Ver-
tragsdauer eine Kündigung zugegangen ist.

15.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

15.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss 
dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

16. Wegfall des versicherten 
Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich 
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall 
Kenntnis erlangt.

17. Kündigung nach Beitragsan-
gleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 14.3, ohne dass sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuwei-
sen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwer-
den der Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

18. Kündigung nach Versiche-
rungsfall

18.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
− vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde,
− der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt 
hat, oder
− dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat nach der Schadens-
ersatzzahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

18.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Ver-
sicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam.

19. Kündigung nach Veräußerung 
versicherter Unternehmen

19.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, 
tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus 
dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines 
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

219.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
− durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,
− durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode
in Textform gekündigt werden.

20. Kündigung nach Risikoerhö-
hung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

21. Mehrfachversicherung 21.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen ver-
sichert ist.

21.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer 
dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

21.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Mo-
nats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht.
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
22. Vorvertragliche Anzeigepflich-
ten des Versicherungsnehmers

22.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 
1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

22.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un- vollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war.  Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

22.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 22.2 und 22.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er  von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt;  er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 22.2 und 22.3 nur zu, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 22.2 und 22.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

22.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung  anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23. Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt 
ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

24. Obliegenheiten nach Eintritt 
des Versicherungsfalles

24.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden 
sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versi-
cherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.

24.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße   Schadenberichte   
zu   erstatten   und   ihn   bei   der   Schadenermittlung  und  -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.
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24.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gericht-
liches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat 
er dies unverzüglich anzuzeigen.

24.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenser-
satz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

24.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat 
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Ver-
fügung stellen.

25. Obliegenheiten im Umgang 
mit Drohnen

25.1 Gesetzliche und behördliche Auflagen, Verordnungen sowie Nebenbestimmungen sind einzuhal-
ten. Insbesondere muss beim Betrieb ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Hochspannungslei-
tungen und anderen Hindernissen sowie Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Krankenhäu-
sern, Anlagen und Einrichtungen wie JVAs oder Industrieanlagen, oberste und obere Bundes- oder 
Landesbehörden, Naturschutzgebieten, öffentlichen Straßen, Plätzen, Schienenwegen, Menschen-
ansammlungen und Wohngrundstücken (wenn das Startgewicht des Flugmodells mehr als 0,25 kg 
beträgt oder das Flugmodell oder seine Ausrüstung in der Lage sind, optische, akustische oder Funk-
signale zu empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen. Ausnahme: Der durch den Betrieb über 
dem jeweiligen Wohngrundstück in seinen Rechten Betroffene stimmt dem Überflug ausdrücklich zu.) 
eingehalten werden.
Können die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände nicht eingehalten werden, muss eine be-
hördliche Zustimmung zur Unterschreitung (beispielsweise „1:1-Regel“) vorliegen.
Auf Anfrage sind dem Versicherer entsprechende Genehmigungen vorzulegen, sowie berechtigte 
Personen mit Namen, Geburtsdatum und gültigem Befähigungsnachweis anzuzeigen.

25.2 Während der Transporte mit einem Fahrzeug sind die Gegenstände im verschlossenen Koffer-
raum bzw. bei Kombi-/ Lieferwagen im verschlossenen und von außen nicht einsehbaren Innenraum 
des Kraftfahrzeuges unterzubringen.

25.3 Das Sicherheitssystem gem. Ziff. 1 c) ist dauerhaft in Funktion zu halten und darf aus keinem 
Grund und zu keiner Zeit vom Versicherungsnehmer deaktiviert oder in sonstiger Weise verändert 
werden.

25.4 Das Vorhandensein des Sicherheitssystems gem. Ziff. 1 c) ist nach Aufforderung des Versiche-
rers über die Vorlage der entsprechenden Anschaffungsrechnung oder Herstellerbeschreibung oder 
einer anderen geeigneten Unterlage nachzuweisen. Nach Eintritt des Versicherungsfalls können wei-
tere Auskünfte verlangt werden, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs der 
Leistungspflicht erforderlich sind.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung 
von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 
26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Person 27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den 

Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten ent-
sprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung gelten nicht, wenn das 
neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versiche-
rungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwort-
lich.

28. Abtretungsverbot Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zu-
lässig.
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29. Anzeigen, Willenserklärungen, 
Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mit- ge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Betrieb abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der betrieblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende 
Anwendung.

30. Verjährung 30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die 
Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Ver-
sicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht 31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verlegt jedoch der Versicherungs-
nehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Aus- land, sind die Gerichte des 
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder,  in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnerschaftsgesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

33. Innovationsklausel/ 
Bedingungsverbesserungen

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Droh-
nen-Kaskoversicherung ausschließlich zu Ihrem Vorteil und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten 
die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.


